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Bekanntmachung 
auf dem Gebiet der Preise

vom 20. März 1980

Durch den Ministerrat wurde beschlossen, daß die Ziff. 3.4. 
des Beschlusses vom 15. Dezember 1970 über Maßnahmen zur 
besseren . Nutzung der in Betrieben mit staatlicher Beteili
gung, Produktionsgenossenschaften des Handwerks sowie pri
vaten Industrie-, Bau-, Handwerks-, Verkehrs- und Handels
betrieben vorhandenen Leistungs- und Effektivitätsreserven 
(GBl. II Nr. 96 S. 667) aufgehoben wird.

Berlin, den 20. März 1980

Der Leiter 
des Sekretariats des Ministerrates

Dr. K l e i n e r t  
Staatssekretär

Anordnung Nr. Pr. 305 
über das Preisantragsverfahren

vom 29. Februar 1980

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len staatlichen Organe wird folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für Kombinate, Betriebe und Ein
richtungen (nachfolgend Betriebe genannt). Sie gilt weiterhin i

für staatliche sowie wirtschaftsleitende Organe und andere 
Einrichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zu
sammenhang mit dem Preisantragsverfahren für im Inland 
hergestellte Erzeugnisse und Leistungen, insbesondere als 
Preiskoordinierungsorgan1.

(2) Diese Anordnung ist anzuwenden bei der Ausarbeitung, 
Beantragung, Prüfung und Festsetzung von
— Kosten- und Preisvorgaben;
— Preisen für neue und weiterentwickelte Erzeugnisse und 

Leistungen einschließlich P 2-Produktion (nachfolgend 
Erzeugnisse genannt);

— Teilpreisnormativen und betrieblichen Zuschlagsätzen für 
indirekte technologische. Kosten und Gemeinkosten

sowie deren Bekanntgabe und Dokumentation.
(3) Für Preisanträge der Genossenschaften des Handwerks, 

privaten Handwerker und Gewerbetreibenden sowie selbstän
dig Tätigen'gelten die Bestimmungen des

§ 2 Absätze 2, 3, 5 bis 8, § 4 Absätze 2 bis 5, § 9 Abs. 4, § 10 
Abs. 5, §11 Absätze 1, 2, 4 und 5 sowie der Anlagen 2 
und 3 dieser Anordnung.

Alle übrigen Bestimmungen dieser Anordnung sind entspre
chend anzuwenden.

(4) Diese Anordnung ist nicht anzuwenden
— für Exquisit-Erzeugnisse2,
— für Delikaterzeugnisse,
X Z. Z. gilt die Anordnung Nr. Pr. 304 vom 7. Dezember 1979 über die 

Nomenklatur der Preiskoordinierungsorgane (Sonderdruck Nr. 1008 
des Gesetzblattes).

2 z. Z. gilt die Anordnung Nr. Pr. 115 vom 30. Dezember 1974 über 
die Preisbildung für Exquisiterzeugnisse (GBl. I 1975 Nr. 5 S. 123) so-

I wie die Anordnung Nr. Pr. 115/1 vom 31. Juli 1978 (GBl. I Nr. 27 S. 30G).


